
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht
des DeutschenAnwaltVereins

im Internet: http://www.ag-strafrecht.de

Fortbildungsveranstaltung

Anmeldungen (bitte schriftlich) 
und weitere Informationen:
Arbeitsgemeinschaft Strafrecht des DAV
– Veranstaltungsorganisation –
Hirschmannstr. 7 · 53359 Rheinbach
Telefon: (0 22 26) 91 20 91 · Telefax: (0 22 26) 91 20 95
Bankverbindung: Dresdner Bank, Filiale Rheinbach,
Kto.-Nr. 0 602 666 700 (BLZ 370 800 40)

DeutscherAnwaltVerein

Anwalt
der Anwälte

„Fortbildung gemäß § 15
Fachanwaltsordnung“

Verteidigung im Ermittlungsverfahren
Samstag, 29. Juni 2002 in Würzburg

Referenten: Rechtsanwalt Martin Amelung, München
Rechtsanwältin Annette Marberth-Kubicki, Kiel

Seminarleiter: Rechtsanwalt Norman F. Jacob, Würzburg

I. Die Stellung des Strafverteidigers

• Rechte und Pflichten des Verteidigers

• Probleme des neuen Berufsrechts

II. Mandatsanbahnung

• Problematik des § 146 StPO

• Sockelverteidigung

• Pflicht- /Wahlverteidigung

III. Verteidigung in der Untersuchungshaft

• Beauftragung durch Dritte

• Kontaktaufnahme mit dem Mandanten im
Polizeigewahrsam/in der Untersuchungshaft
ohne Vollmacht

• Haftprüfung/Haftbeschwerde

• taktische Überlegungen im Umgang mit der
Haft

IV. Verteidigungstätigkeit während der Ermitt-
lungen

• Akteneinsicht in Ermittlungsakten, Beweis-
mittel, Spurenakten pp.

• Ermittlungsanregungen
• eigene Ermittlungstätigkeit /Zeugenvernehmun-

gen/Beauftragung von Gutachtern
• Verständigung Vereinbarung mit Staatsanwalt-

schaft und Gericht

V. Beendigung des Ermittlungsverfahrens

• Einstellungsmöglichkeiten
• Strafbefehl

VI. Zwischenverfahren/Vorbereitung der Haupt-
verhandlung

• Anträge im Zwischenverfahren
• Vorbereitung des Mandanten auf die Hauptver-

handlung

Tagungsort: Würzburg, Kanzlei Schulz-Hillenbrand, Waltherstraße 9, Tel.: (09 30) 79 71 90

Seminarzeit: 29. Juni 2002, 9.00 – 18.00 Uhr

Teilnehmergebühr: 140,- € für Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht, 190,- € für Nichtmitglieder 

Veranst.-Nummer: S 10 / 2002

Falls der Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft (Jahresbeitrag 80,- €) bis zum Tage der Veranstaltung erfolgt,
wird bereits die ermäßigte Teilnehmergebühr in Höhe von 140,- € in Rechnung  gestellt.
Sollten Sie nach bereits erfolgter Anmeldung verhindert sein, an der Veranstaltung teilzunehmen, bitten wir Sie,
dies spätestens bis zum 14. Juni 2002 mitzuteilen. Nach diesem Zeitpunkt wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe
von 50,- € berechnet. Bei Nichterscheinen ohne vorherige Abmeldung ist die volle Teilnahmegebühr zu zahlen.


